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Wohnsiedlung miıt 1140L Wohnungen, die dank des vorgeformten Materialé in éie-
hben onaten fertiggestellt worden War, desgleichen eın Regierungsviertel ZUM

Wohnen für 16 000 Menschen, das man in achtzehn ognaten erstellt hatte, und
schließlich das NEUE Universitätsgebäude mıiıt seinen DD 000 Sälen, cdas ın vier Jah-
TE  — fertig geworden Von Moskau fuhr MNa  — nach Lenimgrad, WO INa  - eın 00000
Menschen fassendes Stadion besichtigte. Von Leningrad aQUus ging 6S wieder iın die
ähe Moskaus zurück, un HNan besuchte eın Kolchos Dann fuhren dıe französı-
schen (GGäste nach Stalingrad, WO S16 den großangelegten Aufbau der bewun-
derten, auch einen authentischen Kilm VoO  —_ der Schlacht sahen, ‚„Stalingrad”, un
schließlich nach Rostow Don weıterreisten. In Sotschi Schwarzen Meer, WO

moderne Erholungsheime für die russischen Arbeiıter errichtet wurden, endete dıe
KReise.

Um sich eine Vorstellung Vo Problem der Wdhnraumbeschaffung machen,
mu13 InNnan WISSeEN, dafß UuUrc den Krieg Millionen Wohnungen zerstört wurden
un ”5 Millionen Wohnungen ihre Dächer verloren. Schätzungswelse 70 Miıllıonen
OQuadratmeter Wohnfläche, das ıst eın Drittel der Wohnraumfläche der russischen
Städte, wurden zerstort.

Ks herrscht 1m Land eine reSC Bautätigkeit, VOLT allem ın den Städten, die rasch
zunehmen. 1954 wurden 1,2 Millionen Wohnungen erstellt, das sind I, Wohnun-
SCH auf 1000 inwohner. (In der viel kleineren Bundesrepublik wurden 1m gleichen
Zeıiıtraum 41 000 Wohnungen gebaut.) Um die Leistungen steigern un
gleich die Kosten verringern, benützt na  — VOLFr allem schon vorgeformtes Mate-
rial aus Beton, das Ort un Stelle DUr mehr zusammengesetzt werden braucht.
Der Holzverbrauch soll dadurch 20—25 “/0 gesenkt wverden können, die Bau-
kosten sinken angeblich 12% Der Mietpreis der einzelnen Wohnungen schwankt
sehr. Im allgemeinen mu13 InNa.  b ‘ OS 0/0 des Einkommens für die Miete aufbringen.

Hispanoamerika. Das Bemühen eine stärkere Annäherung der Völker des
spanischen Kulturkreises ırd ıIn etzter eıt wıeder äufiger besprochen. Der gel-
stigen Verbindung, dıe sich auf die Geschichte stutzt, sollen auch wirtschaftliche
un politische Bemühungen folgen. Vielfach steht dabei das Beispiel des englischen
Commonwealth alg Vorbild VOL ugen Aber Iberoamerika müßte Neu geschaffen
werden, während das Commonwealth doch das Ergebnis eines Lockerungsvorganges
ist, der sich aus der Auflösung des Kolonialverhältnisses und des EKmpire ergab., In
uUunNserIN 4a handelt 6S sich eine ENSCETIC Verbindung VOoO  —_ Staaten, die sıch urch-
aus als Nationen ühlen WAar ırd belı er Eigenständigkeit die gemeinsame
Frühgeschichte hbetont. Zumal iın Argentinıien scheint sıch ein größeres Selbst-
bewußtseıin der VO Spanıen her kommenden Kultur entwickeln. Mit Stolz spricht
man VOo  —_ der „Barbarel‘, wIe die nach Parıs, London und New York schauenden
Zivilisationsbegeisterten des 19 Jahrhunderts die gewachsene Kultur nannten. Ohne

eın „Imperium‘ denken, das durch politische Machtballung un zentralisti-
sche Entkräftung der Einzelglieder helastet ıst, strebt 1a  e nach einer menschlıchen
Begegnung, die dann auch auf allen den Menschen aufgegebenen Gebieten Jangsam
Ergebnisse zeitigt. (Estudios americanos.)

Umschau
Um die Gültigkeit 1US Xl 20. Juli 1933 geschlossene

des Reichskonkordats Konkordat heute noch gültig ist, äng
nicht VOoO  j dem Wunsch un der Leiden-das zwischen dem Präsıdenten des
schaft der Parteiredner un: Volkstri-ehemaligen Deutschen Reichs un aps
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\Ümscyhau  bunen ab, sondern von der Rechtslage,  Reichs Verträge abschließen. Eine ‚ge-  die nur durch sauberes und nüchternes  wisse Ausnahme bestand lediglich in  Juristisches Denken erkannt wird. Vor-  Bezug auf die Konkordate und die Be-  bildlich. ist in dieser Hinsicht ein eben  ziehungen zum Heiligen Stuhl. Hier war  im Isar Verlag, München, erschienenes  Herkommen und Überlieferung maß-  Buch von Hans-Joachim Becker, Zur  gebend, so daß die Länder auch ohne  Rechtsproblematik des Reichskonkor-  Zustimmung des Reichs diplomatische  dats.  Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl  aufnehmen und Konkordate abschlie-  Der Verfasser schließt seine sachli-  Bßen konnten. Trotzdem hatte das Reich  che und reichbelegte (S.91—145) Ar-  eine die Länder übertreffende Zustän-  beit mit dem Satz: „Von einer Unver-  digkeit auch in Fragen des Konkordats.  einbarkeit des  Reichskonkordats mit  dem Grundgesetz oder gar einer Außer-  Die Notwendigkeit eines solchen Kon-  kraftsetzung des Reichskonkordats durch  kordats wurde schon bald gespürt. Liest  das Grundgesetz kann nicht die Rede  man aber, was Robert Leiber in dieser  sein“‘. (88)  Zeitschrift (September 1927, S. 401)  zur Konkordatsfrage geschrieben hat,  War das Konkordat aber überhaupt  so kann man nur darüber bestürzt sein,  je gültig und, wenn ja, wurde es nicht  durch die Ereignisse seit 1933, vor allem  mit welch unlauteren und beschämen-  den Mitteln damals weite Kreise unseres  aber seit 1945 schon vor dem Grundge-  Volkes ein solches Konkordat hintertrie-  setz außer Kraft gesetzt?  ben. Was also der Weimarer Republik  Konkordate sind nach Auffassung der  trotz aller Erkenntnis der dringenden  heutigen Völkerrechtslehre entweder  Notwendigkeit nicht gelang, das konnte  Völkerrechtliche Verträge oder stehen  Hitler bereits in den ersten Monaten  doch diesen gleich. Im deutschen Ver-  seiner Regierung, schon am 20. Juli  fassungssystem nahmen sie seit jeher  1933, als großen Erfolg für sich buchen.  eine gewisse Sonderstellung ein. Nach  Man hört noch die allgemeine Über-  Art. 45 Abs. 1 der Reichsverfassung (RV)  raschung aus den Zeilen, die Ivo Zeiger  stand _ das  Recht zum Abschluß  von  im Oktober 1933 in dieser Zeitschrift  Bündnissen und Verträgen mit auswär-  schrieb (S. 1)': „Mit einer Einmütigkeit,  tigen Mächten‘ dem Reichspräsidenten  wie man sie früher bei ähnlichen Er-  zu. Bezogen sich solche Abmachungen  eignissen nicht gewohnt war, fand das  auf Gegenstände der Reichsgesetzge-  Reichskonkordat die Anerkennung der  bung, so war die Zustimmung des  deutschen Öffentlichkeit‘“, wobei frei-  Reichstags notwendig, damit sie völker-  lich zu bedenken ist, daß damals schon  rechtlich wirksam wurden. Von der völ-  jede Opposition ausgeschaltet war.  kerrechtlichen Wirksamkeit solcher Ver-  ‚Damit beginnt bereits die juristische  träge zu unterscheiden ist die innerstaat-  Frage. Konnte die damalige Reichsre-  liche Geltung, zu der ein eigener soge-  nannter Transformationsakt notwendig  gierung überhaupt ein völkerrechtlich  ist. Dieser freilich hat in der deutschen  wirksames Konkordat abschließen? Es  geht also nicht um die Motive; die Hit-  Staatspraxis nie — auch heute nicht —  ler bewogen haben mochten, diesen  eine einheitliche Handhabung erfahren.  „In der Weimarer Zeit war der Unter-  außergewöhnlichen Schritt so schnell zu  D  schied zwischen der in Art. 45 Abs. 3RV  tun, sondern um die juristische Frage  der Rechtmäßigkeit des Regierungs-  vorbehaltenen Zustimmung des Reichs-  schrittes.  tags und dem zur Erfüllung des ratifi-  zierten _ Vertrags. erforderlichen Ver-  Wie schon erwähnt, war für die völ-  tragsgesetz verwischt.‘“ (28) Die Län-  kerrechtliche Wirksamkeit von Verträ-  der konnten im Bereich der Landesge-  gen mit auswärtigen Mächten die Zu-  setzgebung nur mit Zustimmung des  stimmung des Reichstags notwendig.  62
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bunen ab, sondern von der Rechtslage, Reichs Verträge abschließen. ıne 6-die NUur urc sauberes un nüchternes W1ISSe usnahme estand lediglich iın
juristisches Denken erkannt WwIrd. Vor- Bezug auft die Konkordate un die Be-
bildlich ıst in diıeser Hinsicht eINn eben ziehungen ZU Heiligen Stuhl Hier wWwWar
1n Isar Verlag, München, erschienenes Herkommen un Überlieferung mals-
Buch Von Hans-Joachim Becker, Zur gebend, daß die Länder auch ohne
Rechtsproblematik des Reichskonkor- Zustimmung des Reichs diplomatischeats Beziehungen mıt dem Heiligen

aufnehmen un Konkordate abschlie-Der Verfasser schließt seıne sachli- Isen konnten. Irotzdem hatte das Reichche un reichbelegte S, I1—145) Ar- ıne die Länder übertreifende Zustän-beıt mıt dem atz „Von einer Unver- digkeit auch iın Fragen des Konkordatseinbarkeit des Reichskonkordats mıiıt
dem Grundgesetz oder Sar einer ulser- Die Notwendigkeit eines solchen Kon-
kraftsetzung des Reichskonkordats Urc kordats wurde schon bald espurt. Liest
das Grundgesetz annn nıcht dıe Rede Ina  — aber, w as Robert Leiber In dieser
SEIN .  .. (Ö0) Zeitschrift (September 1927, 401)

ZULC Konkordatsfrage geschriıeben hat,War das Konkordat aber überhaupt ann Ina  b 1U darüber bestürzt seInN,]e gültig und, wWEenn 1a, wurde nıcht
durch die Kreignisse seıt 1933, VOLT allem mıt welch unlauteren un besechämen-

den Mitteln damals weıte Kreise unNnseresaber seıt 194 schon VOT dem Grundge- Volkes E1n solches Konkor hintertrie-SETIz außer Kraft gesetzt? ben Was also der Weimarer Republik
Konkordate sınd ach Auffassung der TOTLZ aller Erkenntnis der dringenden

heutigen Völkerrechtslehre entweder Notwendigkeit nıcht gelang, das konnte
völkerrechtliche Verträge oder stehen JTitler bereıts In den ersten onaten
doch diesen gleich. Im deutschen Ver- seiner Regierung, schon U Juli
fassungssystem nahmen S1e seıt jeher 1933, als großen Erfolg für sich buchen
1ne geW1sSse Sonderstellung 1N. ach Man ört och die allgemeine Über-
Art. 45 Abs der Reichsverfassung (RV) raschung aus den Zeilen, die Ivo Zeiger
stand das ec ZU. Abschluß VO  — 1m Oktober 1933 iın dieser Zeitschrift
Bündnissen un Verträgen mıt QUSWar- chrieb (S 1)': „Mit einer Kinmütigkeit,
tıgen Mächten dem Reichspräsidenten WI1e INnNan S1IEe Ifrüher hbeı ähnliıchen Er-

Bezogen sıch solche Abmachungen elgnissen nıcht gewohnt War, fand das
auf Gegenstände der Reichsgesetzge- Reichskonkordat die Anerkennung der
bung, Wäar dıe Zustimmung des deutschen Öffentlichkeit“, wobel freıi-
Reichstags notwendig, damıt S1e Öölker- ıch edenken Ist, da{fs damals schon
rechtlich wirksam wurden. Von der völ- jede Öpposition ausgeschaltet WäarL.
kerrechtlichen Wirksamkeit solcher Ver- Damıit beginnt bereits die juristischeträge unterscheiden ist dıe innerstaat- Frage. Konnte die amalige Reichsre-liıche Geltung, der eın eigener SOSC-
nannter Iransformationsakt notwendig gierung überhaupt ein völkerrechtlich
ist. Dieser freilich hat In der deutschen wirksames Konkordat abschließen? Ks

geht a1ls9 nicht die Motive, dıe Hıt-Staatspraxis nıe auch heute nıcht ler bewogen en mochten, diesenıne einheitliche Handhabung erfahren.
‚JIn der Weimarer eıt WwWar der Unter- außergewöhnlichen Schritt schnell

schied zwıschen der in Art 45 Abs tun, sondern die juristische Frage
der Rechtmäßigkeit des Hegierungs-vorbehaltenen Zustimmung des Reichs- schrittes.Lags un dem ZUT Erfüllung des ratıifi-

zierten Vertrags erforderlichen Ver- Wie schon erwähnt, War für dıe völ-
tragsgesetz verwischt.‘® 20) Die Län- kerrechtliche Wirksamkeit von Verträ-
der konnten 1mMm Bereich der andesge- SCH mıiıt auswärtigen Mächten die Zu-
setzgebung DUr mıiıt Zustimmung des stımmung des Reichstags notwendig.
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Dieser jedoch War durch das Ermächti- recht erfahrenen Partner, W 16 den
gu  Z VO. 74 arz  .. 1933 die- Heiligen Sanz sıcher davon hätte
SC  — Fragen ausgeschaltet worden (Art abstehen lassen, mıiıt N€ jJuridisch
KG) Wie I1a  en ZUrTr Legalıtät die- fragwürdigen Partner schwer-
SCS (Gesetzes stehen mas sprechen wıegenden Vertrag abzuschließen
starke Gründe für Rechtmäßig- Wenn behauptet WIT': das Konkordateıt War ‚„‚nach heute allgemein
anerkannter Rechtsauffassung die 1Lr  A

SCI VOoO  - verbrecherischen Reglie-
runs abgeschlossen worden die noch

amnle Grundlage für die Gesetzgebungs- azu den Hıiıntergedanken gehabt habe,gewalt der Staatsführung (18) 1116 halten, sınd solche ATgu-‚„Der Bundesgerichtshof hat SCINE Auf-
Tassung, die auf der schon nach 19138

mente mehr politischer als rechtlicher
Natur Die damalive Hegilerung wWaranerkannten TEe VON der ‚normatıven In un Ausland als rechtmäßige deut-Ta des Revolutionsrechts beruht

dem Beschluß Vo » Dezember 1953 sche Regierung anerkannt un sind
keine posılıven Anzeichen dafür VOL+-nochmals eingehend begründet un dar- handen, dafß Hıtler Hintergedan-gelegt da{fß nach allgemeinen ken hatte, der dem Heiligen Stuhl hbe-staatsrechtlichen Grundsatz die for- kannt sC1MN konnte. Nur dicsen Fallmelle Gültigkeit VOoO Ge eizen ach dem ein völkerrechtlicher VertragZUr eıt ihrer  — Verkündigung geltenden gültig Wenn Ina  — sagt daß beim Ab-Verfassungsrecht ohne Rücksicht dar- schluß des Konkordats eın Protestantauf beurteilen SCIH, ob die Staatsge- dabei y  Nn SCIH, kann e1IN olcheswalit auf der er  es rechtmäßig Argument nicht ernNnstS WC1L-der wıderrechtlich durch gewaltsamen den da beım Abschluß VO  — VerträgenUmsturz begründet worden SC1 (18) nıcht auf die Konfessionszugehörigkeit

Sınd auf Grund Cdieses Sachverhalts der Partner ankommt
Es ist also der völkerrechtlichenschon die innerstaatlichen Gesetze gül-

Ug SOWEIT S16 nicht typıschen IN (ze: Gültigkeit des Konkordats nıcht ZWC1-
halts wWäaren un Widerspruch mıt teln Ist aber auch innerstaatliches
jedem göttlichen un menschlichen Gesetz geworden £ Fehlt nıcht der not-
Recht standen, W1IC die Nürnberger wendige Iransformationsakt, den H11a  —_

Gesetze. noch VIie  I} mehr dıe völker- weder SC1INEeTr Bekanntmachung VO
rechtlichen Verträge des Reıichs A 1- September 1933 1L
schen 1933 un 1945 Wäre dies nıcht noch ı dem gleichen Tag ETrSaNSC-
der Fall gäbe zwischenstaat- NEN, 19808  — e1INeE Zuständigkeit regelnden
lichen Verkehr keine Rechtssicherheit Reichsgesetz erhlicken können glaubt
mehr un das Vertrauen, dıe nOtwen- Wie schon erwähnt wurde Deutsch-
dige Grundlage des Lebens der Völker, and die Transformationspraxis SEeITt JE-
zerbräche Daß die Verträge des Reichs her verschieden gehandhabt. Mit Weg-
miıt auswärtıgen Mächten seıt 1933 auf fall des Zustimmungsgesetzes Urc das
andere VWeise als bısher völkerrechtlich Ermächtigungsgesetz hbrauchte seıt
gültig wurden. Wäar 1106 Cc1ihN innerdeut- 1933 auch kein CISCHCS Vertragsgesetz
sche Angelegenheit auf die der aUSWaT- mehr Es „genugte ZUTC Herbeiführung
uge Partner keine Rücksicht nehmen der J ransformationswirkung CIM Regie-
brauchte, Ja nicht einmal Rücksicht rungsakt dessen Kundmachung der
nehmen durfte Überdies zonnte iıhm Reichsaußenminister oder der zuständı-
niıcht zugemutet werden 1933 die VOELI- SC Ressortminister uUurc CINe Bekannt-
fassungsmäßige Lage Deutschlands D machung über die Ratıifiıkation des Ver-
na  er beurteilen Es hätte schon 3801 trages un Ur«e die Veröffentlichung
SaNZ offenbarer Mangel Zuständig- SC1NES nhalts RGBI besorgte‘” JU)
eıt des deutschen Partners vorliegen s ann daher mıiıt der überwiegend
MUuSSECN, der gerade Völker- herrschenden Meinung nıcht ernstlich



n A

bezweifelt werden, daß das Reichskon- scheut, éich offiziell JC VO Konkordat
kordat nach der damals üblichen eut- loszusagen.
schen Dertragspraxis In innerstaatliches Das Konkordat War folglich Mai
Recht umge}jormt un rechtswirksam 1945 sowohl als völkerrechtlicher Ver-
geworden 5 An  .. (3U) trag WwW1e auch als innerstaatliches (56

Es ist also nıcht bezweifeln, daß Seiz In Geltung. Daran haben auch die
das Konkordat alg völkerrechtlicher Jahre der Besatzung nichts geändert.
Vertrag un als innerstaatliches Gesetz ‚„Nach ailgemeinen Völkerrechtsgrund-
gültig zustande gekommen ist Hat satzen wurden dıe Verträge zwischen
jedoch durch die Kreignisse seıt 1933 dem Deutschen Reich un: den Staaten,
und ann seıt 194  AJ nıcht seINe Gültig- mıt denen 65 sich nıcht 1m Kriıegszustand
eıt verloren? Auch 1€eS$ iıst entschieden befunden hat, weder durch den Krieg

verneinen. och durch die vollständige militärische
Niederlage un!: die anschließende Be-„Das Reichskonkordat hat sSeINE völ-

kerrechtliche un innerstaatliche Gel- Setzung des Reichsgebiets suspendiert
oder SONS iın ihrer Rechtswirksamkeittung während der eıt der nationalso-

zialistischen Herrschaft nıcht verloren®‘. beeinträchtigt. Hierüber herrscht 1mM In-
(40) Nur dann, WEenNnn el Partner ihre un Ausland völlige Übereinstim-

9 dafß fast unverständlich DaVereinbarung dauernd und vollständig
rechen oder Nn einer der Partner scheınt, Nnnn gegenüber dieser interna-

tional anerkannten Rechtsauffassungunter stillschweigender Billigung des
andern den Vertrag bricht, ört ein sol- VOoN deutscher Seite 1mM Zusammenhang
cher völkerrechtlich ZU bestehen auf. mıt dem Streit das Reichskonkordat
Ks ann keine Rede davon se1n, dafis der och Bedenken geltend emacht WeT-

Heilige ]e das Konkordat gebro- den  .. (90) Gegen allgemeine Völker-
rechtsgrundsätze können auch Kontraoll-chen hätte Er War 1mM Gegenteil äangst- nıichtıch bemüht, auch NUur den Anschein ratsproklamationen angeführt

eines Bruchs vermeıden. Dagegen werden.
haben die damalige Regierung un ıhre S0 bleibt als letzte Frage, obh die Bun-
Organe das Konkordat nicht DUr einmal, desrepublik UuUrc das Konkordat des
sondern immer un immer wıeder 5C- Reiches gebunden ist. Auch dıes ist
brochen. Es annn dem Heiligen Stuhl bejahen. Kür die völkerrechtliche ort-
wirklich nicht unterstellt werden, dafls dauer elines Vertrages kommt nicht

das stillschweigend gebilligt habe Kr auf dıe polıtische, sondern auf die ]u-
hat In der eıt VOoO M4 e September 1933, ristische Kontinuität des Partners

Der deutsche Gesamtstaat hat den Zu-also bereits 13 Tage nach der Ratıfızle-
runs, hıs 26. Juni 1939 In nıcht sammenbruch VON 1945 überdauert.

‚„Darüber herrscht 1m In= und Auslandwenıiger als 34 Noten die Reichsre-
gierung, Promemoriae, Aide-Memoi- völlige Einmütigkeit‘. (zanz allge-
recs, Schreiben miıt Vorschlägen und meın wird die völkerrechtliche un

staatsrechtliche Identität der Bundes-ntwürfen un sonstigen Schreiben
dıe Verfehlungen der Reichsre- republik mıt dem Deutschen Reich —

erkannt, auch Nn die Staatsmachtglerung protestiert. Den Höhepunkt 6I -
reichte der Protest der Kirche iın der tatsächlich vorläufig NUur auf dem (2@e
Knzyklika „Mit brennender orge‘ VO. bıet der Bundesrepublik ausgeübt WeT-
12 April 1937 Ks kamen also in wenl- en kann. Daß die sowJetzonale Regie-
SCHh Jahren ıne Reihe VOoO  — Konkordats- runs ebenfalils auf diese Stellung An-
brüchen der deutschen Reichsregierung spruch erhebt, ändert nıchts der
VOTr, die natürlich ihr Ansehen als — rechtlichen Lage der Dinge, da diese
verlässiger Partner 1m In- und Ausland Regierung nıcht Urc freie Wahlen
gewaltig schädigten. Sie wufßte das wohl diıe Macht gekommen ist un den
un hat sıch OIIenDar deswegen Ze- Willen des deutschen Staatsvolkes Von



einer Z  auswärtigen Macht gehalten wifd. dem Ganzen. Die Länder haben dıe
Darüber ist sich das gesamtdeutsche Pflicht ZUT Bundestreue un sınd VOIN
Staatsvolk ın Ost un West ohne Unter- daher gehalten, dem Bund ın der Er-
schied der Parteien völlig eIN1Ig. Sowohl füllung seiner völkerrechtlichen Ver-
der Apostolische Nuntius WI1e auch der pflichtungen keine Schwierigkeiten

bereiten. Diese auch schon Irüher AT -Bundespräsident ließen ıIn ihren An-
sprachen be1i Überreichung des Beglau- kannte Pfhcht der Länder wırd och
bigungsschreibens des Nuntius 1m Aprıl Ur«c des Grundgesetzes VeEeTr-
1951 darüber ceinen Zweifel bestehen. stärkt, wonach dıe allgemeinen Regeln

des Völkerrechts Bestandteil des Bun-Der Heilige Stuhl betrachtet die Bun-
desrepubli In Übereinstimmung mit desrechts sınd un für die Bewohner
den gesamten Völkern der freien Welt des Bundesgebiets unmittelbar Rechte
als die Nachfolgerin des Deutschen Re1i- un Pflichten €N., Darum sınd
ches. Aber auch die Bundesrepublik — auch dıie Länder VOon Verfassungs WESCH
hebt e:c den Anspruch, als soiche verpflichtet, in ihrem Zuständigkelts-
betrachtet werden. ereich den Vorrang des Völkerrechts

achten und den Bestand sowohl ihrerKs kann auch nicht behauptet WEL-

den, dıe Verhältnisse der Bundesrepu- eigenen völkerrechtlichen Verpflich-
blik hätten sich gegenüber dem Dritten tungen als auch derjeniıgen des Bundes
eIiIclC derart geändert, da{(ß eın FKinhal- wahren. Der Bund ıst verfassungs-

rechtlich In der Liage, auftf dıe Länder ZUTten des Konkordats ihre Liebens-
ınteressen verstießen. Hs ıst gerade das Erfüllung ihrer Pflicht durch Anrufung
Gegenteil der Wall Das Konkordat „ist des Bundesverfassungsgerichts, 1m Not-
der heutigen Lage Deutschlands eher fall des Bundeszwanges, einzuwirken.

egen dıese Auffassung kann auch nichtangepalst als dem nationalsozialisti-
schen Staat gegenüber je ıst. Art 19 Abs des Grundgesetzes anSsC6-
Damit aber entfällt Cdie Möglichkeıt, führt werden, der OoLiLeEeNDAT In Hinblick
selinen Fortbestand unter Berufung auf auf das Keichskonkordat eingefügt WHNUT-

den de Danach bleiben die VOo Deutscheninnerpoliıtischen Strukturwandel
auf der Söe1ite des staatlichen OnNnKOT- e1cC abgeschlossenen Staatsverträge,
datspartners negieren” (Werner We- cie S1C.  h auf Gegenstände beziehen, für
ber, In Veröffentlichungen der Verel- die nach em Grundgesetz die Landes-

gesetzgebung zuständig ıst, ın Kraft,nıgung der Deutschen Staatsrechtslieh-
rer, 11 179, zıt bel Becker 99) ennn S1Ee nach allgemeinen Rechtsgrund-

satzen gültig sınd un fortgelten, untierFormalrechtlich gesehen ann also Vorbehalt aller Rechte un Kiıinwendun-nicht bezweifelt werden, dails das Reichs-
SCcH aller Beteiligten, ıs NEUE Staatsver-konkordat auch heute noch gültig ist als

völkerrechtlicher Vertrag, der die Bun- trage Urc dıe nach diesem Grundge-
desrepublik alg Nachfolgerin des Deut- Ssetz zuständigen Stellen abgeschlossen

werden. Innn und Zweck qAieses Artikelsschen Reichs Dındet, un: qals innerstaat- bestehen gerade darın, da{fs gültigesliches Gesetz der Bundesrepubhlik. Dar-
auft en auch die Länder Rücksicht Reichsvertragsrecht der Zuständigkeit

nehmen, autf die nach dem Grundge- der Länder entzogen wıird hHıs N Ab-
chluß Verträge oder hıs ZULC

SEeTZ In Teil der ehemaligen Befugnisse derweıtigen Vertragsbeendigung.des Heiches, VOLr allem die Zuständig-
eıt in der Schulfrage, übergegangen Ks ann also nıcht behauptet werden,
ıst. Der innerdeutsche Wechsel VOoO Zu- dafß das Konkordat durch die tiefgreli-
ständigkeiten ändert nichts der völ- fenden Umwälzungen des deutschen
rerrechtlichen Bindung des deutschen Verfassungslebens ungültig geworden
Nachfolgestaats. Föderalimus besagt SE1, SO bleibt als letzter Kınwand, daflßs
nıcht NUr Recht und Freiheit der Län- 65 schon he1 seinem Zustandekommen
der, sondern auch Pflicht gegenüber die Reichsverfassung verstofßen

timmen 158,



habe, S WI1e heute das Hinsicht dem Ar 146 Abs Z wonach,
Grundgesetz verstoße Und wWwar wırd durchaus richtiger Interpretation S1-
dieser Vorwurf VoO  > Art AA des Konkor- multan-, Bekenntnis- und Weltanschau-
ats aus erhoben. Dieser Artikel BC- ungsschule SIC  h gleichberechtigt —
währleistet die Beibehaltung un Neu- ren

einrichtung katholischer Bekenntnis-
chulen Man behauptet 6S stehe deswe- Noch viel steht der Artikel

mı1 dem Grundgesetz WiderspruchSCHh Widerspruch ZULC Art. 146
un 174 un ebenso AÄArt des Grund- das Art Abhs die Pflege un Kr-

ziehung der Kinder als das natürlichegeseTZes. Beides ISt abwegig Nach Art
ec der Eltern bezeichnet Dieses174 atz sollte der „bestehen-

den Rechtslage” der Schulverhältnisse Recht kann der Natur der ac nach
nıcht auft das Elternhaus beschränktsolange nıchts geändert werden, Hıs das

Art 146 Abs angekündigte bleiben Ks mu ß sıch notwendig auch
Reichsgesetz diese rage für das IM- auf die Schule ausdehnen, wenngleich
te Reichsgebiet geregelt hätte Bei In- 65 selbstverständlich richtig SCr

ordneten Gemeinschaft keine unbe-krafttreten der Weimarer Verfassung
bestand den eısten deutschen Län- schränkten Rechte des einzelnen geben
ern $Wiße Ausnahme davon machten kann
Jediglich Baden, Hessen Sachsen un die
nassauischen Gebietsteile Preußens Es ann also nach den gründlichen

un zlaren Darlegungen Beckers eındie Konfessionsschule alg vorwlilegender
ITyp der Volksschule Ks War also Sınn Zweifel bestehen, daß das Reichskon-

kordat auch heute noch völkerrechtli-un Zweck des Art 174 atz das kon-
fessionelle Schulwesen garantıeren. cher Vertrag un innerstaatliches (7e

Seiz der Bundesrepublik IST.1)a das angekündigte Reichsgesetz N16

erschien, War dıe Bekenntnisschule ZUT

eıt des Konkordatsabschlusses der Re-
Man ann sich natürlich iragen, ob

der SC des Konkordats Juli
gelfall und War sowohl rechtlich WIC 1933 staats- un kirchenpolitisch klug
auch tatsächlich Art D des stiımmt WAäT, ob nıcht Hiıtler den Augen
also materiell durchaus miıt Art. 174 der VWelt erst hoffähig machte, ob
atz überein Er steht aber auch nicht nıcht dıe Widerstandskraft der eut-
miıt Art 1456 Abs Widerspruch schen Katholiken gebrochen habe Diese
Dieser sah die Einrichtung VoNn Bekennt- Fragen ZzUuU beantworten IST nicht leicht
nisschulen für das gesamte Reichsgebiet VOT em nıcht Augenblick derEnt-
auf Antrag der Erziehungsberechtigten scheidung. Keinesfalls aber geht a
VOT. Nichts anderes will Art 23 S16 nledriger Weise VOT CIM Forum
Dessen atz da{is nämlich auf Antrag ziehen, das der Natur der Sache nach
der KEltern oder sonstıger Erziehungsbe- nıcht geeıjgnet 1ST, ec1INe6 Antwort auf S1C

rechtigter Bekenntnisschulen errichtet geben, W16 das VOL EIN1ISCH ochen
werden, 3080| dıe Zahl der Schüler geschehen ist.
ter gebührender Berücksichtigung der

Es War Juli 1933 für den eut-örtlichen schulorganisatorischen Ver-
hältnisse nach Maßgabe der staat- schen und och für den ‚_

waärtıgen Betrachter unmöglich dıe San-lichen Vorschriften geordneten Schul-
betriebh durchführbar erscheinen 1äßt diabolische Verkommenheıit des NS-
nahm DUr Teil der Art 146 Systems durchschauen, nıcht NUur weiıl
Abs vorgesehenen Regelung ur das sich das System zunächst noch tarnte,

sondern VOrT allem auch deshalb weil esReich VOrWeS D)Das Reich War anders als
heute der Bund cdieser Frage zweifel- sıich auch erst später SECINET ganzeh
los zuständig Und auch die Regelung Verkommenheit entwickelte. Der trö-
des Reichskonkordats entsprach jeder MUnNSCcCH der Partei damals



noch viele. Daß e6$S aber allmählich So endete einNe FEinheitstront
entlarvt wurde, ist mıt CIMn Verdienst Zum Jahrestag der Vereinigung VO SPDdes Konkordats. Hs gehört den grolSs- und KPD ZUr SED der 5SowjJetzoneartıgsten Erscheinungen dieser dunklen
Jahre, da{f ıtten rechtlosen Als Morgen des 30 April 1945

Moskau 6116 Maschine mıiıt den zehneıit wıeder dıe Horderung des
Rechtes erhoben un den Menschen Mitgliedern der „Gruppa Ulbrichta“
ohne Unterschied der Konfessionen ZU ıchtung Berlin startete, da War miıinde-
Bewußtsein gebrac wurde, dafß Recht SteEeNS 17 Kopf des Gruppenchefs Wal-
mehr IST als Gewalt Mit Recht konnte ter UÜlbricht der Plan für die heutige

‚x mıiıt allen Einzelheiten, WIe6E Bo-daher aps 1US 111 SCINEGET Ansprache
Vo Jun  1 1945 VOT den Kardinälen denreform, Zwei- un Fünfjahrplänen,

iurıdica di Volkspolizei un Nationalarmee USW.,das Konkordat ‚UNa base
difesa®‘® CHNHNeN (AAS XXXVII bereits festgelegt. Nur hatte dazu

161) Daß die deutschen Katholiken noch nıcht gehört, nämlich der Plan der
dem System als der übrige späteren Sozialistischen KEinheıltspartel,
Volksteil oder gar keinen Widerstand deren Erster Sekretär UÜlbricht 1317 W1-

schen schon SseIit Jahren ıST Dieser Plangeleistet hätten, ıst 1ne derartige Ver-
drehung der JTatsachen, da{fß S16 19808  —_ auf wurde erst aktuell nachdem Anfang

Jun  1 1945 1Ne andere kommunistischevölligen Unkenntnis der Lage hbe-
ruhen ann, Ks IST darum keine ber- Emigrantengruppe unter Führung Wil-
treibung, WEeNN Jestaedt meınt, daß die helm Piecks 2AUSs Moskau eingetroffen
verbleibende Juristische Basıs der kon- Wäar. Pieck hatte NEUE€E Weisungen m-
kordatären Bestimmungen nach 1933 gebracht darunter auch die ZUTr Wie-
genügt habe, 38 die katholische Kirche dergründung der Kommunistischen Par-

wesentlichen unversehrt als eistig- tel Deutschlands.
moralische Größe des öffentlichen Le- Wer etiwa befürchtet hatte, die Sow-
bens Deutschland erhalten (Archiv
für katholisches Kirchenrecht 1950 jets würden ı dem VOo  am} ihnen besetzten

Teıl Deutschlands keine oder allenfalls
413 /ARn ach Becker 41) NUur die Kommunistische Partei zulas-
Schon einmal hat e1N ‚„Talscher Zun- SCHL, der sah S1C. zunächst angenehm

genschlag WIC vornehm jedoch klin- enttäuscht als S1IC 10 Jun 1945
SCH die Worte des Kanzlers V, Beth- durch SMA Befehl Nr dıe ründung
INann Hollweg SCINETL Reichstagser- VOoOoNn Parteien un Gewerkschaften SCklärung Vo August 1914 (vglDoku- statteten on Jag später -
ente der Deutschen Politik un Ge- schien der Gründungsaufruf der KPD

der unfier anderem dıe auf den erstenschichte VOo  — 1343 bis ZUTC Gegenwart
Berlin I8l 299 dem deut- Blick einahe sensationell wirkenden
schen olk cıe ympathien der SaNZCH Sätze enthielt 95  1r sind der Auffas-
Welt gekostet Und welches Unheil Hıt- SUNS, da{fs der Weg, Deutschland das
lers Vertragsbrüchigkeit NsSsermmn olk SoW] etsystem aufzuzwingen falsch wa  9
und der SaNnzZcCh Welt gebracht hat steht enn dieser Weg entspricht nıcht den
och frischer un weher Erinne- gegenwaärtıgen Entwicklungsbedingun-
rung, als da{fß CISENS darauf hingewiesen SCH Deutschland Wir sind vielmehr
werden müßlßte. Nur mühsam un
och nicht restlos hat das deutsche olk

der Auffassung, daß dıe entscheidenden
Interessen des deutschen Volkes ı der

das Vertrauen der übrigen VWelt CWON- gegenwärtıgen Lage für Deutschland
NCH, ohne das nıcht leben ann Nur anderen Weg vorschreiben, und
allzu leicht ZeTSTIOT demagogische Lei- den Weg der Aufrichtungdenschaft das kunstvolle Gebäude VETIT-

antwortlicher Staatskunst antifaschistischen, demokratischen Re-
SM  b parlamentarisch demokra-

ar Simmel tischen Republik mi1t allen demokratıi-
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